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3. Satzung zum Schutz des GehÄlzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde Ottendorf-Okrilla
(Baumschutzsatzung)

Aufgrund von Ä 4 der SÅchsischen Gemeindeordnung (SÅchsGemO) in Verbindung mit Ä 22 und Ä 50 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 3 des SÅchsischen Naturschutzgesetzes (SÅchsNatSchG) sowie ÄÄ 3 Abs. 1 und 2, 22 Abs. 1 
und 2, 29 des Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Ottendorf-Okrilla mit Beschluss-Nr. GR 043/2011 am 05.09.2011 folgende Satzung beschlos-
sen:

Å 1 Schutzzweck; Verweis auf gesetzliche Bestimmungen
(1) Schutzzweck der Satzung ist:

1. die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und FunktionsfÅhigkeit des Na-
turhaushalts,

2. die Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes,
3. die Abwehr schÅdlicher Einwirkungen 
4. die Erhaltung der LebensstÅtten bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten,
5. die Erhaltung oder Verbesserung des Kleinklimas,
6. die Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung von Biotopverbundsystemen.

(2) Soweit in dieser Satzung auf gesetzliche Bestimmungen Bezug genommen wird, sind diese in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

Å 2 Schutzgegenstand
(1) Die BÅume einschlieÇlich ihres Wurzelbereiches auf dem Gebiet der Gemeinde Ottendorf-Okrilla 

werden nach MaÇgabe dieser Satzung unter Schutz gestellt.
(2) GeschÉtzt sind

1. BÅume mit einem Stammumfang von 30 Zentimetern und mehr, gemessen in einem Meter HÑhe 
vom Erdboden aus. Bei mehrstÅmmigen BÅumen ist der Stammumfang nach der Summe der 
StammumfÅnge zu berechnen. Liegt der Kronenansatz niedriger, so ist der Stammumfang unmit-
telbar unter dem Kronenansatz maÇgebend.

2. Anpflanzungen, die aufgrund von Anordnungen nach Ä 11 dieser Satzung (Ersatzpflanzungen) so-
wie aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften, insbesondere nach MaÇgabe von fortgeltenden Ent-
scheidungen auf Grundlage frÉherer Fassungen der GehÑlzschutzsatzungen, angelegt wurden, un-
abhÅngig von Alter, GrÑÇe, Art und Stammumfang.

(3) Die Bestimmungen der Satzung gelten nicht fÉr:
1. BÅume in Baumschulen und GÅrtnereien, die zu gewerblichen Zwecken herangezogen werden,
2. ObstbÅume (ausgenommen sind Streuobstwiesen nach Ä 26 Abs. 1 Nr. 6 SÅchsNatSchG) auf mit 

GebÅuden bebauten GrundstÉcken; GebÅude sind selbststÅndig benutzbare, Éberdeckte bauliche 
Anlagen, die von Menschen betreten werden kÑnnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen, Ä 2 Abs. 2 SÅchsische Bauordnung (SÅchsBO),

3. NadelgehÑlze  auf mit GebÅuden bebauten GrundstÉcken, soweit sie nicht vom Schutz des Bundes-
naturschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften erfasst werden,

4. Pappeln (Populus spec.), Birken (Betula spec.), Baumweiden (Salix spec.) und abgestorbene BÅu-
me auf mit GebÅuden bebauten GrundstÉcken, soweit sie nicht vom Schutz des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften erfasst werden,

5. BÅume mit einem Stammumfang von bis zu 100 Zentimetern, gemessen in einer StammhÑhe von 
einem Meter, auf mit GebÅuden bebauten GrundstÉcken,

6. GehÑlze im Wald im Sinne von Ä 2 SÅchsisches Waldgesetz (SÅchsWaldG),
7. BÅume und Hecken in KleingÅrten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG),

(4) Diese Satzung gilt insoweit nicht, als weitergehende Schutzvorschriften, insbesondere Éber Schutzge-
biete gemÅÇ den ÄÄ 20 ff. BNatSchG, Éber geschÉtzte Biotope nach Ä 30 BNatSchG und Ä 26 SÅchs-
NatSchG den Schutzzweck nach Ä 1 gewÅhrleisten und den Schutzgegenstand nach den AbsÅtzen 1 
und 2 sicherstellen.

(5) Diese Satzung ist nicht anzuwenden, soweit Éber eine BeeintrÅchtigung von nach den AbsÅtzen 1 bis 3 
geschÉtzten GehÑlzen im Rahmen der Eingriffsregelung nach den ÄÄ 14 und 15 BNatSchG in Verbin-
dung mit ÄÄ 8 ff. SÅchsNatSchG zu entscheiden ist.
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Å 3 Schutz- und PflegegrundsÇtze
(1) Die nach Ä 2 geschÉtzten GehÑlze sind artgerecht zu pflegen und deren Lebensbedingungen so zu 

erhalten, dass ihre gesunde Entwicklung und ihr Fortbestand langfristig gesichert bleiben. Bei Bau-
maÇnahmen sind die Bestimmungen der DIN 18920 (Schutz von BÅumen, PflanzenbestÅnden und Ve-
getationsflÅchen bei BaumaÇnahmen), der ZTV-Baumpflege (ZusÅtzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien fÉr Baumpflege) und der RAS-LP 4 (Richtlinien fÉr die Anlage von StraÇen -
Landschaftspflege Teil 4) einzuhalten.

(2) Die Gemeinde kann nach pflichtgemÅÇem Ermessen Anordnungen treffen, die erforderlich und 
zweckmÅÇig sind, um die ZerstÑrung, BeschÅdigung oder wesentliche VerÅnderung des nach Ä 2 ge-
schÉtzten GehÑlzbestandes abzuwenden oder um die Folgen der vorgenannten Handlungen zu min-
dern. Hiervon umfasst sind MaÇnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum Schutz des geschÉtzten 
GehÑlzes. Werden nach Ä 2 geschÉtzte GehÑlze beschÅdigt, kann vom Verursacher deren Sanierung 
verlangt werden, wenn diese Erfolg verspricht.

(3) Bei der Beweidung von FlÅchen sind nach Ä 2 geschÉtzte GehÑlze durch geeignete Auskopplungs-
maÇnahmen vor BeschÅdigungen, insbesondere vor Verbiss-, Scheuer- oder TrittschÅden zu schÉtzen. 
DarÉber hinaus ist die Koppel so zu errichten, dass geschÉtzte GehÑlze auch auÇerhalb der Beweidung 
nicht geschÅdigt werden.

Å 4 Verbote
(1) Die Beseitigung der nach Ä 2 geschÉtzten BÅume sowie alle Handlungen, die zur ZerstÑrung, BeschÅ-

digung oder wesentlichen VerÅnderung ihres Bestandes oder Aufbaus fÉhren kÑnnen, sind verboten. 
Eine wesentliche VerÅnderung des Aufbaus liegt vor, wenn an den nach Ä 2 geschÉtzten BÅumen 
Handlungen vorgenommen werden, die das art- oder sortentypische (charakteristische) Aussehen ver-
Åndern oder das weitere Wachstum beeintrÅchtigen kÑnnen.

(2) Verboten sind auch MaÇnahmen und Handlungen im Wurzel-, Stamm- oder Kronenbereich geschÉtz-
ter BÅume, die zur SchÅdigung oder zum Absterben der BÅume fÉhren kÑnnen.
Insbesondere ist es verboten,
1. die BodenoberflÅche unterhalb des Kronenbereichs durch das Lagern oder Ablagern von Stoffen zu

verfestigen,
2. eine Baumscheibe mittels Asphalt, Beton oder Åhnlichen Materialien zu befestigen oder sonst mit 

einer wasserundurchlÅssigen Decke zu versehen, wenn nicht mindestens eine FlÅche von 1,20 Me-
ter Durchmesser naturbelassen wird,

3. Abgrabungen, Ausschachtungen (z. B. durch Ausheben von GrÅben) oder AufschÉttungen so vor-
zunehmen, dass der Wurzelbereich geschÅdigt wird,

4. Salze, Öle, Chemikalien oder andere Stoffe jeglicher Art, wie z. B. Unkrautvernichtungsmittel, an-
zuschÉtten oder auszubringen, die geeignet sind, die Wurzeln zu schÅdigen oder das GehÑlzwachs-
tum zu beeintrÅchtigen,

5. die Rinde nach Ä 2 geschÉtzter GehÑlze abzuschneiden, abzuschÅlen oder sonst wie zu entfernen,
6. Kronenschnitte an nach Ä 2 geschÉtzten GehÑlzen vorzunehmen, die das art- oder sortentypische 

Aussehen verÅndern,
7. an nach Ä 2 geschÉtzten GehÑlzen Werbematerial wie Plakate, Schilder, Hinweistafeln usw. anzu-

kleben, zu nageln, zu schrauben oder auf sonstige schÅdigende Weise anzubringen.
Å 5 Ausnahmen

(1) Die Gemeinde kann auf Antrag von den Verboten dieser Satzung eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn:
1. der EigentÉmer eines GrundstÉckes oder ein sonstiger Berechtigter aufgrund von Ñffentlich-

rechtlichen Vorschriften verpflichtet ist, nach Ä 2 geschÉtzte GehÑlze zu entfernen, zu beeintrÅchti-
gen oder ihren Kronenaufbau wesentlich zu verÅndern;

2. dies zur Errichtung, Ünderung oder Erweiterung baulicher Anlagen, einschlieÇlich Ver- und Ent-
sorgungsleitungen nach den Vorschriften der SÅchsischen Bauordnung erforderlich ist und der 
standortspezifische GehÑlzbestand ausgeglichen werden kann;

3. ein geschÉtztes GehÑlz ein anderes wertvolleres GehÑlz wesentlich beeintrÅchtigt;
4. VerÅnderungen der Fahrbahnbefestigung im Bereich nach Ä 2 geschÉtzter Standorte aus Sicher-

heitsgrÉnden vorgenommen werden mÉssen.
(2) Ausnahmegenehmigungen kÑnnen mit Nebenbestimmungen versehen werden.
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Å 6 Befreiungen
(1) Liegen die Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung nicht vor, kann auf Antrag die Gemeinde-

verwaltung eine Befreiung nach Ä 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) von den Verboten dieser 
Satzung gewÅhrt werden, wenn:
1. dies aus GrÉnden des Éberwiegenden Ñffentlichen Interesses, einschlieÇlich solcher sozialer und 

wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder
2. die DurchfÉhrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung fÉhren wÉrde 

und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.
(2) Befreiungen kÑnnen mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Å 7 ZulÇssige Handlungen
Die ÄÄ 4 bis 6 gelten nicht fÉr:
1. ordnungsgemÅÇe und fachgerechte MaÇnahmen

a) zur Pflege und Erhaltung geschÉtzter GehÑlze, wie das Nachschneiden von AstabbrÉchen, Wund-
pflege, Erziehungsschnitt an JungbÅumen, Schnitt von bestehenden FormbÅumen, gestalterische 
MaÇnahmen zu ihrer Eingliederung in die Bebauung,

b) zur Herstellung des Lichtraumprofils an Wegen, StraÇen und Schienenwegen, ordnungsgemÅÇe 
PflegemaÇnahmen am UfergehÑlz im Rahmen der GewÅsserunterhaltung sowie Unterhaltungs-
maÇnahmen an bestehenden elektrischen und anderen Freileitungen,

2. unaufschiebbare MaÇnahmen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr fÉr Personen und Sachen. 
Die MaÇnahmen sind auf das notwendige, den jeweiligen UmstÅnden angemessene MaÇ unter Beach-
tung des Schutzzwecks dieser Satzung zu beschrÅnken und der Gemeinde unverzÉglich anzuzeigen 
und zu begrÉnden. ÜuÇert sich die Gemeinde gegenÉber dem Anzeigeerstatter zu der MaÇnahme nicht 
innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der Anzeige mit entsprechender BegrÉndung, so gilt die ZulÅs-
sigkeit der MaÇnahme als festgestellt. Die Anwendung der ÄÄ 11 und 13 bleibt unberÉhrt.

Å 8 Verfahren zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach Å 5
(1) Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach Ä 5 Absatz 1 ist vom EigentÉmer der nach Ä 2 ge-

schÉtzten GehÑlze oder eines sonstigen Berechtigten bei der Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla 
formlos schriftlich zu beantragen. Von dem in der Gemeindeverwaltung vorliegendem Antragsformu-
lar kann auch Gebrauch gemacht werden. In dem zu begrÉndenden Antrag sind Art (soweit bekannt) 
und AusmaÇe (Stammumfang in Zentimetern, gemessen in einem Meter HÑhe vom Erdboden aus, 
HÑhe und Kronendurchmesser) der nach Ä 2 geschÉtzten GehÑlze auf dem GrundstÉck anzugeben und 
der Standort unter BeifÉgung eines Lageplanes zu beschreiben. Auf einen Lageplan kann verzichtet 
werden, wenn der Standort der GehÑlze auf andere Art und Weise ausreichend beschrieben ist. Des 
weiteren ist vom Antragsteller im Antrag eine konkrete Aussage zur Ersatzpflanzung hinsichtlich Art, 
GrÑÇe, StÉckzahl und des Standortes vorzuschlagen.

(2) Die Gemeinde entscheidet Éber die AntrÅge nach Absatz 1 innerhalb von drei Wochen nach Eingang 
der vollstÅndigen Unterlagen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn der Antrag nicht innerhalb dieser 
Frist unter Angabe von GrÉnden abgelehnt wird. Die Frist kann einmal angemessen verlÅngert wer-
den, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. In diesem Fall erteilt die 
Gemeinde vor Ablauf der Dreiwochenfrist eine entsprechend begrÉndete schriftliche Zwischenmittei-
lung. Auf Verlangen kann der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz 2 schriftlich bescheinigt 
werden.

(3) Die Gemeinde hat die Ausnahmegenehmigung fÉr den Zeitraum vom 1. MÅrz bis 30. September aus-
zusetzen oder sie auf die Zeit vom 1. Oktober bis zum Ende des Monats Februar zu befristen. Dies gilt 
nicht, wenn die Voraussetzungen des Ä 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG vorliegen bzw. die Voraussetzun-
gen einer beantragten Befreiung nach Ä 67 BNatSchG vom Verbot, GehÑlze in der Zeit vom 1. MÅrz 
bis 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen (Ä 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG) 
gegeben sind, weil zwingende GrÉnde fÉr die Unaufschiebbarkeit der MaÇnahme vorliegen. Die Vor-
aussetzungen nach Satz 2 mÉssen durch Angaben im Antrag nachgewiesen werden. Die Gemeinde 
entscheidet im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Éber die beantragte Befreiung nach Ä 67 
BNatSchG im Einvernehmen mit der unteren NaturschutzbehÑrde.

(4) FÉr das Verfahren werden keine Kosten erhoben. Die Kostenfreiheit erstreckt sich jedoch nicht auf ein 
mÑgliches Widerspruchsverfahren.
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Å 9 Verfahren zur Erteilung einer Befreiung nach Å 6
(1) FÉr das Verfahren zur Erteilung einer Befreiung nach Ä 6 gelten Ä 8 Abs. 1 und 3 entsprechend sowie 

Ä 53 Abs. 3 SÅchsNatSchG.
(2) FÉr dieses Verfahren werden VerwaltungsgebÉhren entsprechend der aktuellen Verwaltungskostensat-

zung der Gemeinde Ottendorf-Okrilla erhoben.
(3) Befreiungen werden schriftlich erteilt und verlieren nach Ablauf von zwei Jahren ab Ausstellungsda-

tum ihre GÉltigkeit.
(4) Vor der Erteilung einer Befreiung kÑnnen durch die Gemeindeverwaltung vom Gemeinderat bestellte 

ehrenamtliche sachkundige BÉrger zur Beratung hinzugezogen werden.
Å 10 Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren

(1) Wird fÉr ein GrundstÉck im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung beantragt, so sind 
im Lageplan fÉr die auf dem BaugrundstÉck vorhandenen geschÉtzten BÅume im Sinne des Ä 2 dieser 
Satzung der genaue Standort, die Art, der Stammumfang in 1,00 m HÑhe Éber dem Erdboden und der 
Kronendurchmesser einzutragen.

(2) Wird die Baugenehmigung fÉr ein Vorhaben beantragt, bei dessen Verwirklichung geschÉtzte BÅume 
entfernt, zerstÑrt, geschÅdigt oder verÅndert werden sollen, so ist der Antrag auf Erlaubnis gem. Ä 9 
dem Bauantrag beizufÉgen. Die Gemeindeverwaltung entscheidet vor der Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zum Bauantrag bzw. zum Antrag auf Vorbescheid Éber die Ausnahmegenehmigung 
nach Ä 5 Absatz 1 dieser Satzung. Die Ausnahmegenehmigung wird erst mit erteilter Baugenehmigung 
wirksam.

Å 11 Ersatzpflanzungen
(1) Ersatzpflanzung fÉr nach Ä 2 geschÉtzte BÅume kann verlangt werden, wenn diese

1. entgegen Ä 4 oder
2. aufgrund einer Ausnahmegenehmigung nach Ä 5 oder einer Befreiung nach Ä 6 beseitigt oder zer-

stÑrt wurden.
(2) FÉr gefÅllte, gerodete oder sonst wie zerstÑrte BÅume ist pro angefangene 30 Zentimeter Stammum-

fang ein Baum mittlerer BaumschulqualitÅt als gleichwertige Neupflanzung anzusehen. Ein Baum 
mittlerer BaumschulqualitÅt entspricht einem Baum mit einem Stammumfang von 12 bis 14 Zentime-
tern oder einer HÑhe von mindestens 2 Metern. Dabei ist zu beachten, dass standortgerechte, einheimi-
sche BÅume verwendet werden. Bei geschÅdigten, aber sanierungsfÅhigen BÅumen kann auch deren 
Sanierung verlangt werden, wenn sie Erfolg verspricht und keine gegenÉber der Neupflanzung unzu-
mutbar hÑheren Kosten verursacht.

(3) WÅchst das angepflanzte GehÑlz nicht innerhalb von 2 Jahren an, ist die Ersatzpflanzung zu wiederho-
len.

(4) Die Ersatzpflanzung ist auf dem von der VerÅnderung des nach Ä 2 geschÉtzten GehÑlzbestandes be-
troffenen GrundstÉck vorzunehmen. Ist eine Ersatzpflanzung auf eigenen GrundstÉck aus rechtlichen 
oder tatsÅchlichen GrÉnden nicht mÑglich, kann von der Gemeindeverwaltung ein anderer Standort 
angewiesen werden. Ist eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsÅchlichen GrÉnden nicht mÑg-
lich, kann von der Gemeindeverwaltung eine angemessene Ausgleichszahlung gefordert werden. Die 
HÑhe der Ersatzzahlung bemisst sich nach den Kosten fÉr eine Ersatzpflanzung, einschlieÇlich der 
dreijÅhrigen Anwuchspflege, wie sie auf einem GrundstÉck Éblicherweise vorgenommen wird. Die 
entsprechenden Zahlungen sind von der Gemeinde zweckgebunden fÉr entsprechende MaÇnahmen zu 
verwenden.

(5) Zur Ersatzpflanzung bzw. Ersatzzahlung ist der Verursacher verpflichtet. Verursacher ist, wer Hand-
lungen entgegen Ä 4 vornimmt oder eine Ausnahmegenehmigung nach Ä 5 oder eine Befreiung nach Ä 
6 erhalten hat.

(6) ErfÉllt der Verursacher seine Verpflichtung zur Ersatzpflanzung nicht oder nicht art- und/oder fristge-
recht, kann nach vorheriger AnkÉndigung die kostenpflichtige Ersatzvornahme durch die Gemeinde 
oder einen von ihr Beauftragten durchgefÉhrt werden. 

(7) Muss ein nach Ä 2 geschÉtztes GehÑlz aufgrund von BeschÅdigungen und dem daraus resultierenden 
Verlust an Lebenskraft (ausgenommen sind abgestorbene BÅume auf mit GebÅuden bebauten 
GrundstÉcken) innerhalb von 2 Jahren beseitigt werden, kann die Gemeinde den Verursacher zur Er-
satzpflanzung oder zweckgebundenen Ersatzzahlung verpflichten.

(8) Die Anordnung von Ersatzpflanzungen oder Ersatzzahlungen lÅsst die Anwendung des Ä 13 unberÉhrt.
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Å 12 Betreten von GrundstÉcken
Bedienstete oder Beauftragte der Gemeinde sind befugt, zum Zwecke der DurchfÉhrung dieser Satzung die 
erforderlichen MaÇnahmen vorzunehmen, insbesondere das GrundstÉck zu betreten, Bodenuntersuchungen, 
Vermessungen und Åhnliche DienstgeschÅfte vorzunehmen. Ä 54 Absatz 2 SÅchsNatSchG gilt entsprechend.

Å 13 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des Ä 61 Absatz 1 Nr. 1 SÅchsNatSchG handelt, wer unbefugt vorsÅtzlich 

oder fahrlÅssig entgegen Ä 4 nach Ä 2 geschÉtzte GehÑlze beseitigt oder Handlungen vornimmt, die zur 
ZerstÑrung, BeschÅdigung oder die zu einer wesentlichen VerÅnderung ihres Aufbaus fÉhren kÑnnen.
Ordnungswidrig im Sinne des Ä 61 Absatz 1 Nr. 1 SÅchsNatSchG handelt insbesondere, wer unbefugt 
vorsÅtzlich oder fahrlÅssig:
1. nach Ä 3 Absatz 3 bei der Beweidung von FlÅchen geschÉtzte GehÑlze nach Ä 2 nicht durch geeig-

nete AuskopplungsmaÇnahmen vor BeschÅdigungen, insbesondere vor Verbiss-, Scheuer- oder 
TrittschÅden schÉtzt oder an geschÉtzten BÅumen nach Ä 2 WeidezÅune oder deren Halterungen 
anbringt,

2. entgegen Ä 4 Absatz 2 Nr. 1 unterhalb des Kronenbereiches durch das Lagern oder Abstellen die 
BodenoberflÅche verfestigt,

3. nach Ä 4 Absatz 2 Nr. 2 eine Baumscheibe mittels Asphalt, Beton oder Åhnlichen Materialien be-
festigt oder sonst mit einer wasserundurchlÅssigen Decke verseht, wenn nicht mindestens eine FlÅ-
che von 1,20 Meter Durchmesser naturbelassen wird,

4. Abgrabungen, Ausschachtungen oder AufschÉttungen nach Ä 4 Absatz 2 Nr. 3 vornimmt, so dass 
der Wurzelbereich geschÅdigt wird.

5. nach Ä 4 Absatz 2 Nr. 4 Salze, Öle, Chemikalien oder andere Stoffe jeglicher Art anschÉttet oder 
ausbringt, die geeignet sind, die Wurzeln zu schÅdigen oder das GehÑlzwachstum beeintrÅchtigt,

6. die Rinde nach Ä 4 Absatz 2 Nr. 5 geschÉtzter GehÑlze abschneidet, abschÅlt oder sonst wie ent-
fernt,

7. nach Ä 4 Absatz 2 Nr. 6 geschÉtzten GehÑlzen Kronenschnitte vornimmt, die das art- oder sorten-
typische Aussehen verÅndern,

8. nach Ä 4 Absatz 2 Nr. 7 an geschÉtzten GehÑlzen Werbematerial wie Plakate, Schilder, Hinweista-
feln usw. anklebt, nagelt, schraubt oder auf sonstige schÅdigende Weise anbringt,

(2) Unbefugt im Sinne von Absatz 1 handelt, wer nicht Éber die erforderliche Ausnahmegenehmigung, 
Befreiung oder Gestattung verfÉgt und sich auch nicht auf einen sonstigen Rechtfertigungsgrund (ins-
besondere nach Ä 7 Nr. 2) berufen kann.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des Ä 61 Absatz 1 Nr. 1 SÅchsNatSchG handelt des Weiteren, wer vorsÅtz-
lich oder fahrlÅssig:
1. seiner Anzeigepflicht gemÅÇ Ä 7 Nr. 2 Satz 2 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt,
2. auf Grundlage von Ä 11 angeordnete Ersatzpflanzungen bzw. Ersatzzahlungen oder Sanierungs-

maÇnahmen nicht, nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemÅÇ durchfÉhrt,
3. den mit einer Ausnahmegenehmigung nach Ä 5 oder einer Befreiung nach Ä 6 i. V. m. Ä 67 Abs. 3 

Satz 1 BNatSchG verbundenen Nebenbestimmungen nicht, nicht fristgerecht oder nicht ordnungs-
gemÅÇ nachkommt,

4. einem Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde entgegen Ä 12 den Zutritt auf seinem Grund-
stÉck verweigert.

(4) Ordnungswidrigkeiten kÑnnen mit einem BuÇgeld in HÑhe von bis zu EUR 50.000 geahndet werden.
Å 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Ñffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die 2. Baumschutzsatzung vom 08.05.2000 (Beschluss-Nr. GR 887/2000) auÇer Kraft.

gez. Langwald,
BÉrgermeister
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